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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann
eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden
Begründung abweisen. Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der
allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ),
grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht
geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche
Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor
Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (Urteil 8C_934/2008 vom 17. März 2009 E.
1 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 135 V 194 , aber in: SVR 2009 UV Nr. 35 S. 120).
Das Bundesgericht kann die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und
interkantonalem Recht nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in der Beschwerde
vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).

Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob der Invaliditätsgrad, nach welchem sich der
unbestrittenermassen bestehende Rentenanspruch bemisst, höher anzusetzen ist als dies der
Unfallversicherer getan und die Vorinstanz bestätigt hat.

Die Vorinstanz hat die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Leistungen
der obligatorischen und gestützt auf Art. 5 Abs. 1 UVG auch der freiwilligen
Unfallversicherung im Allgemeinen ( Art. 6 Abs. 1 UVG ) und auf eine Invalidenrente im
Besonderen ( Art. 18 Abs. 1 UVG ), über den Invaliditätsbegriff ( Art. 8 Abs. 1 ATSG ) und
über die Invaliditätsbemessung nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs (
Art. 16 ATSG ), gegebenenfalls nach der ausserordentlichen Bemessungsmethode des
erwerblich gewichteten Betätigungsvergleichs ( BGE 128 V 29 E. 1 S. 30 f. mit Hinweisen;
Urteil 8C_308/2008 vom 24. September 2008 E. 2.2), zutreffend dargelegt. Richtig sind
auch die Erwägungen über die für einen Leistungsanspruch erforderlichen kausalen
Zusammenhänge und die zu beachtenden beweisrechtlichen Regeln. Darauf wird
verwiesen.



E. 3
Das kantonale Gericht hat den rentenbestimmenden Invaliditätsgrad durch
Einkommensvergleich aufgrund der im Jahr 2007 gegebenen Verhältnisse (Zeitpunkt des
Rentenbeginns als massgebender Vergleichszeitpunkt) ermittelt. Es bestimmte beide
Vergleichseinkommen mittels Tabellenlöhnen gemäss der Schweizerischen
Lohnstrukturerhebung (LSE). Das ohne unfallbedingte gesundheitliche Beeinträchtigung
mutmasslich erzielte Einkommen (Valideneinkommen) setzte es, ausgehend vom
monatlichen Bruttolohn (Zentralwert bei einer standardisierten Arbeitszeit von 40
Wochenstunden) der mit Verrichtungen auf den Anforderungsniveaus 1 + 2 im
Gastgewerbe beschäftigten Frauen im Jahr 2006 von Fr. 4'381.- (LSE 2006 Tabelle TA1 S.
25), den es der durchschnittlichen betrieblichen Wochenarbeitszeit und der
Lohnentwicklung bis ins Jahr 2007 anpasste und auf ein Jahr (x12) hochrechnete, auf Fr.
56'170.- fest. Das trotz der unfallbedingten Gesundheitsschädigung zumutbarerweise noch
erzielbare Einkommen (Invalideneinkommen) bestimmte die Vorinstanz gestützt auf die
Annahme, die Versicherte sei unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Unfallfolgen in
körperlich mittelschweren Tätigkeiten, wie derjenigen einer Barbetreiberin, noch zu 60 %
und in körperlich leichten, angepassten Verweistätigkeiten noch zu 70 % arbeitsfähig. Das
Gericht zog den monatlichen Bruttolohn der mit einfachen und repetitiven Tätigkeiten
(Anforderungsniveau 4) im gesamten privaten Sektor beschäftigten Frauen im Jahr 2006
von Fr. 4'019.- (LSE 2006 Tabelle TA1 S. 25) heran, den es ebenfalls der betriebsüblichen
Arbeitszeit und der Nominallohnentwicklung anpasste. Vom aufs Jahr resultierenden
Einkommen rechnete es nach Massgabe der Restarbeitsfähigkeit 70 % an und nahm einen
leidensbedingten Abzug von 10 % vor. Das sich ergebende Invalideneinkommen von Fr.
32'153.- führt in Gegenüberstellung mit dem Valideneinkommen von Fr. 56'170.- zu einem
Invaliditätsgrad von (gerundet) 43 %.

Die Verwendung von Tabellenlöhnen begründet das kantonale Gericht damit, das
Valideneinkommen lasse sich aufgrund der verfügbaren Angaben über die erzielten
Einkommen nicht zuverlässig ermitteln oder schätzen. Die demnach in Betracht zu
ziehende ausserordentliche Bemessungsmethode könne indessen nicht angewendet werden.
Denn da der Barbetrieb der Versicherten (spätestens) seit April 2005 stillgelegt sei und bis
dahin nach Lage der Akten keine Abklärung vor Ort stattgefunden habe, könnte
realistischerweise kein erwerblich gewichteter Betätigungsvergleich von Aussagekraft mehr
vorgenommen werden. Es fehlten genügende Anhaltspunkte und Angaben, welche
gestatteten, den Umfang der Betätigung der Beschwerdeführerin vor und nach den Unfällen
zu bestimmen. Bei dieser Ausgangslage sei das Valideneinkommen anhand von
Tabellenlöhnen gemäss der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) zu bestimmen.
Gleiches gelte, mangels eines tatsächlich erzielten, die Restarbeitsfähigkeit ausschöpfenden
Erwerbseinkommens, für das Invalideneinkommen.

E. 4
Die Beschwerdeführerin erhebt zunächst Einwände betreffend das Valideneinkommen.

E. 4.1
Geltend gemacht wird als erstes, das Valideneinkommen lasse sich sehr wohl aufgrund der
Einkünfte aus dem Barbetrieb bestimmen. Tabellenlöhne müssten nicht herangezogen
werden. Die Versicherte verweist dabei auf die vorhandenen Buchhaltungsunterlagen und
die mutmassliche Ertragsentwicklung. Nötigenfalls sei ein betriebswirtschaftliches



Gutachten zu erstellen.

Das kantonale Gericht hat erwogen, aus den von der Firma G.________, welche
zwischenzeitlich im Handelsregister gelöscht worden sei, erstellten Buchhaltungsunterlagen
liessen sich keine klaren Schlüsse ziehen. Hinzu komme, dass die vor dem ersten Unfall
ausgeübte selbstständige Erwerbstätigkeit aufgrund ihrer kurzen Dauer keine genügende
Grundlage für die Bestimmung des Valideneinkommens darstelle. Selbst wenn der
entsprechende Betriebsgewinn daher zuverlässig ermittelt werden könnte, dürfte darauf
mithin nicht abgestellt werden. Auch eine verlässliche Schätzung sei anhand der
vorhandenen Zahlen nicht möglich. Die von der Beschwerdeführerin in diesem
Zusammenhang getroffenen Annahmen liessen sich durch nichts belegen und stellten keine
genügende Berechnungsgrundlage dar.

Diese Beurteilung ist richtig. Was sich aus den vorhandenen Buchhaltungs- und
Steuerunterlagen ergibt, liesse im Übrigen sogar eher auf ein niedrigeres
Valideneinkommen schliessen, als es die Vorinstanz ermittelt hatte. Massgebend ist nicht
der in der Beschwerde erwähnte Betriebsumsatz, sondern der Ertrag, welcher der
Barbetreiberin nach Abzug der Betriebskosten verbleibt. Die in den vorhandenen
Unterlagen ausgewiesenen Erträge aus der Zeit vor den beiden Unfällen - und auch danach -
liegen deutlich unter dem anhand von Tabellenlöhnen bestimmten Valideneinkommen. Das
gilt selbst dann, wenn die geltend gemachten Trinkgelder hinzugerechnet werden. Es hätte
einer ausserordentlich hohen Steigerung des Ertrages bedurft, damit dieser im Jahr 2007 das
von der Vorinstanz angenommene Valideneinkommen übertroffen hätte. Eine solche
Ertragsentwicklung ist unwahrscheinlich. Daran vermögen weder die weitgehend
spekulativen Kalkulationen der Versicherten noch das vage gehaltene Schreiben der Firma
G.________ vom 11. Oktober 2004 etwas zu ändern. Auch von einer
betriebswirtschaftlichen Expertise sind keine verlässlichen Angaben zu erwarten, welche
eine andere Betrachtungsweise gestatten würden. Das kantonale Gericht hat das
Valideneinkommen somit zu Recht anhand von Tabellenlöhnen bestimmt.

E. 4.2
Für den Fall, dass das Valideneinkommen anhand von Tabellenlöhnen zu bestimmen ist,
wird in der Beschwerde vorgebracht, es seien nicht die Durchschnittseinkommen im
Gastgewerbe, sondern diejenigen im gesamten Dienstleistungssektor, allenfalls das Total
sämtlicher LSE-Löhne, zu verwenden. Zudem sei der beruflichen Qualifikation der
Versicherten und der hohen Anzahl Arbeitsstunden, welche sie als Barbetreiberin
wöchentlich geleistet habe, besser Rechnung zu tragen.

Die Einwände sind unbegründet. Die Beschwerdeführerin war als Betreiberin einer Bar und
auch davor - als Unselbstständige - im Gastgewerbe tätig. Sie macht zudem selber geltend,
sie hätte ohne die Unfallfolgen die Bar weitergeführt. Das kantonale Gericht hat daher zu
Recht die Durchschnittslöhne im Gastgewerbe verwendet. Mit der Verwendung der
Tabellenlöhne der höchsten Anforderungsniveaus 1 und 2 wurde der geltend gemachten
beruflichen Qualifikation in diesem Betätigungsbereich entsprochen. Sodann hat die bis
zum Unfall geleistete Anzahl Arbeitsstunden nach dem zuvor Gesagten nicht zu einem
Einkommen geführt, welches den auf einer standardisierten Wochenarbeitszeit von 40
Stunden beruhenden Tabellenlohn (vgl. E. 3 hievor) übertroffen hätte. Es ist
unwahrscheinlich, dass sich daran ohne unfallbedingte Gesundheitsschädigung etwas
geändert hätte. Auch mit diesem Vorbringen lässt sich daher keine Erhöhung des von der



Vorinstanz ermittelten Valideneinkommens begründen.

E. 5
Bezüglich Invalideneinkommen beanstandet die Versicherte die auf das Gutachten
X.________ vom 6. Juli 2007 gestützten Feststellungen der Vorinstanz zu
Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit.

Das kantonale Gericht hat sich mit diesen Einwänden im angefochtenen Entscheid
auseinandergesetzt. Es hat einlässlich und überzeugend begründet, weshalb es die Aussagen
der Gutachter, einschliesslich derjenigen des psychiatrischen Experten, und insbesondere
auch die an einer interdisziplinären Konsens-Konferenz getroffene Gesamtbeurteilung zu
Diagnosen und Restarbeitsfähigkeit für überzeugend erachtet. Es hat auch dargelegt,
weshalb von einer ergänzenden neuropsychologischen Abklärung keine
entscheidrelevanten neuen Erkenntnisse zu erwarten sind. Diese Beweiswürdigung
überzeugt in allen Teilen. Mit der Vorinstanz sind namentlich auch Widersprüche, welche
Zweifel an den Expertenaussagen zu begründen vermöchten, zu verneinen. Der Einwand,
die Experten hätten die Restarbeitsfähigkeit als Barbetreiberin allenfalls zu optimistisch
beurteilt, rechtfertigt ebenfalls kein anderes Ergebnis, zumal die Bestimmung des
Invalideneinkommens, aufgrund der gegebenen Umstände zu Recht, nicht aufgrund dieser
Tätigkeit erfolgt ist.

Die Festsetzung des Invalideneinkommens und der Einkommensvergleich mit dem
Ergebnis eines Invaliditätsgrades von gerundet 43 % wird im Übrigen nicht beanstandet und
gibt aufgrund der Akten keinen Anlass zu weiteren Bemerkungen. Der angefochtene
Entscheid ist somit rechtens.

E. 6
Die Kosten des Verfahrens sind von der unterliegenden Beschwerdeführerin zu tragen ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).
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